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Die EU-Pauschalreise-Richtlinie und neue Rechtsprechung
von EuGH und BGH

Prof. Dr. Ernst Führich

Der folgende Beitrag befasst sich mit dem Begriff der
Pauschalreise und des Reiseveranstalters. Aktuelle Ent-
scheidungen des EuGH und des BGH zeigen neue Ent-
wicklungen im Bereich der Veranstalterhaftung auf. Ins-
besondere werden die reiserechtlichen Elemente der
Pammer-Entscheidung des EuGH vom 7.12.2010 und
das Urteil des BGH vom 30.9.2010 besprochen, das sich
mit der Frage beschäftigt, wann ein Reisebüro wie ein
Reiseveranstalter bei der Kombination von Einzelleistun-
gen auf Wunsch des Kunden haftet.

I. Einleitung

1. Online-Reiseportale
Mit der Entwicklung des Internets und der Internationa-
lisierung des Vertragsschlusses bei der Buchung von Rei-
seleistungen stellen sich neue Rechtsfragen für den Be-
griff der Pauschalreise und des Reiseveranstalters, der
diese Leistungen organisiert. So hat der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) am 7.12.2010 in der Pammer-Ent-
scheidung1 zum internationalen Verbraucherschutzrecht
des Gerichtstands und des anwendbaren Rechts wieder
den „Begriff der Pauschalreise“ der Richtlinie 90/3142 in
den Mittelpunkt der Auslegung gerückt. Auch wenn die
Fachwelt mit Spannung auf die Auslegung des Begriffs
„Ausrichten“ einer Website als unternehmerische Tätig-
keit wartete,3 darf nicht übersehen werden, dass Maß-
stab für die weitere Rechtsentwicklung des Unionsrechts
auf dem Gebiet des Tourismus der Begriff der „Pauschal-
reise“ in Art. 2 I der Richtlinie sein wird.4

2. Trend zu Einzelreiseleistungen
Aber auch der seit Jahren zu beobachtende Trend zur In-
dividualisierung des Reisens führt dazu, dass Urlauber
zunehmend nur noch Reiseeinzelleistungen separat bu-
chen und selbst oder durch Reisebüros bzw. Internet-Rei-
seportale zusammenstellen. Tonner hat kürzlich zu Recht
von einer „Erosion des Pauschalreiserechts“ gespro-
chen.5 Der Reisende bucht heute ohne Mühe selbst im
Internet nach seinen Wünschen direkt einen Flug mit der
Airline Ryanair und sein Hotel beim spanischen Leis-
tungsträger Sol Media oder er lässt sich über eine Inter-
net-Plattform wie Expedia oder durch ein Reisebüro die-
se Einzelleistungen lediglich vermitteln. Dann hat der Ur-
lauber in der Regel einen irischen Luftbeförderungsver-
trag und einen spanischen Hotelvertrag, weil irisches
bzw. spanisches Recht in den Geschäftsbedingungen in
der Regel vereinbart worden ist. Damit wird das ver-
braucherpolitische Ziel der Pauschalreise-Richtlinie, ei-
nen Verbraucherschutz auf einem hohen Schutzniveau zu
verwirklichen,6 zunehmend durch die Rechtswirklichkeit
ausgehöhlt.
Wiederholt hat sich der BGH in den letzten Jahren mit
diesem Trend zur Reisevermittlung und damit zur Flucht
aus der Verantwortung als Reiseveranstalter beschäftigt.
Der BGH hat für eine Veranstalterhaftung wesentlich da-
rauf abgestellt, ob die Reiseleistung als „eigene Leistung
in eigenem Namen“ dem Kunden angeboten wird.7 Inso-
weit hat der BGH am 30.9.2010 ein Grundsatzurteil er-
lassen, wann ein Reisebüro wie ein Reiseveranstalter bei
der Kombination von Einzelleistungen auf Wunsch des
Kunden haftet.8 Der BGH bestätigte damit seine bisheri-
ge Rechtsprechung, dass das Zusammenstellen von Ein-
zelleistungen verschiedener Anbieter zu einer Reise nicht
zwangsläufig wegen der objektiven Verbindung dazu
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führt, dass ein stationäres Reisebüro oder ein Online-
Portal als Reiseveranstalter zu qualifizieren ist.
Im Hinblick auf diese neuen Entwicklungen möchte ich
zuerst die seit mehr als 20 Jahren gefestigten Leitlinien
des Begriffs der Pauschalreise in der Richtlinie aufzeigen
und hierbei insbesondere auf die Zusammenstellung von
Einzelleistungen durch Reisebüros und Internetvermittler
eingehen (II), um schließlich zur Sicherung eines effekti-
ven Verbraucherschutzes den Reformbedarf des Anwen-
dungsbereichs der Pauschalreise bei der geplanten Novel-
le der EU-Pauschalreise-Richtlinie zu betonen, den ich
bereits beim Reiserechtsforum in Wien9 gefordert habe
(III).

II. Begriff der Pauschalreise in der Richtlinie

1. Mindestens zwei touristische Dienstleistungen
Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie enthält im Gegensatz zu
§ 651a I BGB eine Legaldefinition des Begriffs der Pau-
schalreise im Sinne der Richtlinie. Darunter ist eine im
Voraus festgelegte Verbindung von mindestens zwei der
im Folgenden genannten Dienstleistungen, die – ohne Ta-
gesreise zu sein – zu einem Gesamtpreis verkauft bzw.
angeboten werden, zu verstehen: a) Beförderung, b) Un-
terbringung, c) andere wesentliche touristische Dienst-
leistung, die nicht Nebenleistungen von Beförderung
oder Unterbringung sind und einen beträchtlichen Teil
der Gesamtleistung ausmachen. Die Richtlinie zählt als
in Frage kommende Haupt-Reiseleistungen Beförderung,
Unterkunft und andere touristische Dienstleistungen auf.
Nach Art. 2 Nr. 1 letzter Satz kommt die Richtlinie auch
dann zur Anwendung, wenn die Einzelleistungen ge-
trennt und nicht als Gesamtpreis berechnet werden, aber
im Rahmen ein und derselben Pauschalreise erbracht
werden. Eine Umgehung der Richtlinie durch eine reine
Änderung der Abrechnung ist damit nicht möglich.
In welcher Kombination diese beiden notwendigen Rei-
seleistungen hierbei erbracht werden, spielt keine Rolle.
Entscheidend ist, dass der Veranstalter diese Verbindung
von Reiseleistungen zusammenstellt und sie als einheitli-
ches Paket anbietet. Darauf weist auch kürzlich die Ge-
neralanwältin in der Rechtssache Pammer hin, wenn sie
in ihren Schlussanträgen bemerkt,10 dass damit folgende
Kombinationen denkbar sind: Beförderung und Unter-
bringung, Unterbringung und andere touristische Dienst-
leitung, Beförderung und andere touristische Dienstlei-
tung oder alle drei Arten von touristischen Dienstleistun-
gen.
Aus der Formulierung „touristische Dienstleistungen“ ist
zu schließen, dass Elemente, die zu einer Geschäftsreise
gehören, nicht als touristische Dienstleistung qualifiziert
werden können.11 Ich vertrete daher seit langem die Auf-
fassung, dass eine gemeinschaftsrechtskonforme Aus-
legung des § 651a I BGB diese Ausgrenzung der Ge-
schäftsreiseelemente berücksichtigen sollte.12 Insoweit
werde ich auch durch die Praxis der letzten Jahre
Deutschland bestätigt, welche Geschäftsreisen zwischen
unternehmerischen Vertragspartnern in der Regel nicht
als Pauschalreisen qualifiziert, obwohl der deutsche Rei-
severtrag kein Sonderprivatrecht für Verbraucher ist.
Das Erfordernis einer touristischen Dienstleistung wird
auch durch den EuGH in der Rechtssache Intercultural
Programs13 anerkannt. Bei einem Schüleraustausch, der
aus den Leistungen Beförderung und Auswahl von Gast-
eltern besteht, kommt die Richtlinie nicht zur Anwen-
dung. Der EuGH sieht in der unentgeltlichen Unterbrin-
gung in einer Gastfamilie keine „Unterbringung“ i.S.d.
Art. 2 Nr. 1. Aber auch eine andere touristische Dienst-
leistung“ liege nicht vor,14 da die Auswahl der Schule
und der Familie keine Dienstleistung im Tourismus sei,

sondern der Bildung der Schüler diene. Gerade diese Ent-
scheidung des EuGH hindert eine Ausdehnung des An-
wendungsbereichs der Richtlinie auf nicht-touristische
Reisen wie Geschäftsreisen, da bei diesen Reisen der be-
triebliche Zweck als Hauptleistung im Vordergrund steht
und der Tourismus in den Hintergrund rückt. Nicht ge-
folgt werden kann daher Tonner,15 der stets den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie eröffnet sieht, wenn die
Merkmale Unterkunft und Beförderung gegeben sind.
Beiden Merkmalen muss m. E. auch der touristische
Zweck der Richtlinie immanent sein, wie es sich aus den
Erwägungsgründen der Richtlinie mit seiner Fokussie-
rung auf den Fremdenverkehr ergibt.16 Letztlich besteht
auch vom Schutzbedarf des Verbrauchers gesehen, keine
Notwendigkeit, die Richtlinie über touristische Reisen
hinaus anzuwenden. Wegen des Minimalstandards der
Richtlinie war der deutsche Gesetzgeber nicht gehindert,
in § 651l BGB den internationalen Gastschulaufenthalt
in den Anwendungsbereich des § 651a BGB einzubezie-
hen.17 Nach Art. 8 der Richtlinie enthält diese nur Min-
destanforderungen an den Verbraucherschutz, gestattet
also den Mitgliedstaaten den Erlass oder die Aufrecht-
erhaltung strengerer Vorschriften zum Schutz der Ver-
braucher.

In der Rechtssache Pammer18 hat der EuGH betont, dass
die „anderen touristischen Dienstleistungen“ keine ak-
zessorischen Nebenleistungen von Beförderung oder Un-
terbringung sein dürfen.19 Sie reichen nicht für eine
Kombination aus. Eine Bordverpflegung im Flugzeug
oder eine Fahrt im Schlafwagen der Bahn machen keinen
beträchtlichen Teil der Gesamtleistung aus. Daher unter-
liegt ein schon vorher durch einen Veranstalter gebündel-
ter Hotelaufenthalt mit organisierten Radwanderungen20
der Richtlinie. Das gleiche gilt für ein von einem Ver-
anstalter organisiertes Ferienhaus mit Selbstverpflegung
in Kombination mit einem vom Veranstalter organisier-
ten Flug zum Ferienhaus. Nicht ausreichend sind die
funktional mit einem Hotelaufenthalt verbundenen Ne-
benleistungen wie Frühstück, Halb- oder Vollpension
oder die Benutzung der Hoteleinrichtungen wie einer
Wellnessanlage.21 Insoweit wird ein Beherbergungsver-
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trag zwischen dem Hotel und dem Hotelgast geschlos-
sen, welcher überwiegend mietrechtliche Elemente auf-
weist.22

2. Verbindung
Weitere Voraussetzung für eine Pauschalreise ist, dass
mindestens zwei der drei in der Definition genannten
Hauptreise-Dienstleistungen (1) objektiv als eine Verbin-
dung (Bündelung) angeboten wird. (2) Subjektiv muss
nach ganz herrschender Meinung dieses Leistungsbündel
aus der Sicht des Verbrauchers als eigene Reise dieses An-
bieters (= Veranstalter) organisiert sein.23

a) Frachtschiffsreise
In der Rechtssache Pammer schloss der Verbraucher
Pammer mit dem Anbieter Reederei Schlüter GmbH ei-
nen Vertrag über eine Frachtschiffsreise nach Fernost ab,
die nicht nur die Beförderung, sondern auch die Unter-
bringung umfasste. Dieser Vertrag sah daher unter den
Begriff des Reisevertrags für einen Pauschalpreis gebün-
delte Beförderungs- und Unterbringungsleistung im Sin-
ne der Richtlinie vor. Pammer schloss hier nicht den Ver-
trag, um sich mit dem Frachtschiff einmal nach Fernost
und zurück befördern zu lassen, sondern um als Tourist
diese Reise auf einem Frachtschiff mitzuerleben und sich
die Häfen und Orte anzusehen, in denen das Frachtschiff
anlegt. Zu Recht weist die Generalanwältin darauf hin,
dass der Veranstalter einer solchen Reise nicht nur für
die Qualität der Beförderung verantwortlich ist, sondern
auch für die Qualität der Unterbringung, also für das ge-
bündelte Paket aus beiden Reiseleistungen.24 Diese Auf-
fassung entspricht auch der gefestigten deutschen Recht-
sprechung für die Frachtschiffsreise25 und für die Kreuz-
fahrt.26

b) Organisationsleistung des Veranstalters
Maßgeblich ist damit für die Verbindung der Leistungen
die Organisationsleistung des Veranstalters aus der Sicht
des Verbrauchers. Indizien für eine vorherige Bündelung
durch eine Koordination sind Gesamtpreis, Prospekt,
eine gemeinsame Reiseausschreibung der Teilleistungen,
ein Baukastenprospekt, die Ausgabe eines Sicherungs-
scheins, aber auch die Technik eines Internetportals.27
Der Veranstalter ist Organisator, er erbringt mit der Bün-
delung eine eigene Organisationsleistung. Daher um-
schreibt Art. 2 Nr. 2 den Veranstalter als die Person, die
nicht nur gelegentlich Pauschalreisen organisiert und sie

direkt oder über einen Vermittler verkauft oder zum Ver-
kauf anbietet. Der Reiseveranstalter wird damit indirekt
über den Begriff der Pauschalreise als Organisator um-
schrieben. Aus der Club-Tour Entscheidung ist zu ent-
nehmen, dass die Anforderungen an die Organisations-
leistung nicht zu hoch gesetzt werden dürfen, so dass
auch das zeitliche Abstimmen der Einzelleistungen im
Reisebüro oder im Internet durch EDV-Programme aus-
reicht.
Dieses Organisationselement unterscheidet den Ver-
anstalter vom Leistungsträger wie einen gewerblichen
Hotelier oder einen gewerblichen oder privaten Ferien-
hauseigentümer, der einen mit Nebenleistungen gemisch-
ten Beherbergungsvertrag abschließt. Durch die notwen-
dige Bündelung zweier Hauptreiseleistungen kann weder
die private noch die gewerbliche Ferienhausmiete durch
einen Leistungsträger als Pauschalreise im Sinne der
Richtlinie angesehen werden. Soweit das deutsche Recht
hierauf in Erweiterung der Richtlinie das Reisevertrags-
recht analog auf einen Ferienhausvertrag eines Wohn-
objekts mit einem Reiseveranstalter anwendet, ist dieser
deutsche Sonderweg in der Gemeinschaft einzigartig,
aber wegen des Mindeststandardprinzips (noch) zuläs-
sig.28

c) Im Voraus festgelegt
Bereits in der Club-Tour Entscheidung des Jahres 2002
hat der EuGH betätigt, dass die Verbindung der beiden
touristischen Dienstleistungen durch den Reiseveranstal-
ter auch anzunehmen ist, wenn die touristischen Dienst-
leistungen nach den Wünschen des Verbrauchers durch
einen Anbieter zusammengestellt werden und die organi-
satorische Verbindung erst bei Vertragsschluss vor-
genommen wird.29 Das Vorliegen eines gedruckten Pro-
spekts ist damit keine notwendige Voraussetzung für eine
Pauschalreise. „Im Voraus“ ist als „vor Vertragsschluss“
auszulegen. Damit erfasst der EuGH unter dem Begriff
der Pauschalreise auch neuere Entwicklungen der Reise-
buchung durch Softwaresysteme (,dynamic packaging“)
oder Bausteinkataloge eines Veranstalters. Bei einem
Bausteinkatalog liegt die Besonderheit darin, dass der
Reisende eine alternative Wahlmöglichkeit hat, um die
Reise seinen individuellen Wünschen aus dem Angebot
eines Veranstalters anzupassen.

3. Eigene Leistung
Deutlich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Or-
ganisator einer Pauschalreise nur dann als Veranstalter
anzusehen ist, wenn er die Reise als eigene Leistung dem
Verbraucher anbietet. Dies folgt aus dem Begriff der
„Verbindung“ und „organisiert“ in Art. 2 Nr. 1 und 2
der Richtlinie. Ein Veranstalter muss daher in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung zu einem Gesamtpreis
handeln und darf nicht bloß als Vertreter der Leistungs-
träger diese vermitteln.30 Dies hat der EuGH bereits frü-
her in der Rechtssache Rechberger bestätigt.31 In der
neuen Entscheidung vom 30.9.2010 stellt der BGH gera-
de auf das Vorliegen eines Pauschalpreises als wesentli-
ches Indiz für die eigene Leistung ab.32 Dieser Auffas-
sung folgt im deutschen Recht auch die Vorschrift des
§ 651a II BGB, wonach wesentlich ist, wie das Reise-
unternehmen aus der Sicht des Reisenden auftritt.33

Eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie liegt daher
auch vor, wenn ein Reisebüro vor Vertragsschluss mehre-
re Einzelleistungen wie Flug, Hotel und Mietwagen zu-
sammenstellt, dieses Paket als eigene Leistung im eigenen
Namen mit einem Gesamtpreis in Rechnung stellt.34 Rei-
severanstalter ist das Reisebüro allerdings nur dann,
wenn es die zusammengestellten Reiseleistungen als eige-
nes Paket anbietet, sie also als eigenes Leistungsbündel
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erbringt und damit organisierend auf die Reise ein-
wirkt.35 Nur dann bündelt das Reisebüro eine eigene
Reise, wobei Hotels und Luftfahrtunternehmen dann
Leistungsträger des veranstaltenden Reisebüros als seine
Erfüllungsgehilfen (§ 278 BGB) sind. Nach Auffassung
des BGH ist zutreffend für die Anwendbarkeit der Richt-
linie und des Reisevertragsrechts nicht alleine auf eine
objektiv „im Voraus festgelegte Verbindung“ mehrerer
touristischer Dienstleistungen abzustellen, sondern zu-
sätzlich muss subjektiv das gebündelte Reisepaket aus
der Sicht des Reisenden in eigener Verantwortung des
Anbieters erbracht werden.36

Beschränkt sich das Reisebüro auf eine „Vermittlungs-
tätigkeit additiver Einzelleistungen“ muss es deutlich in
der Werbung, im Anmeldeformular, im Katalog, in der
Rechnungsstellung und durch Nennung der vermittelten
Leistungsträger mit Firmennamen zum Ausdruck brin-
gen, dass das Reisebüro lediglich einen Vertrag zwischen
dem Reisenden und dem vermittelten Leistungsträger be-
sorgt.37 Faktisch organisiert der Kunde dann seine Reise,
welche dann nicht dem Schutzzweck des Pauschalreise-
rechts unterstellt werden kann.38 Ist diese Vermittlungs-
stellung für den Kunden jedoch nicht klar zu erkennen,
nimmt er also an, der Vermittler sei Reiseveranstalter,
weil er die Reiseleistungen derart zu einem Paket bün-
delt, dass dies als Veranstaltertätigkeit aufgefasst werden
kann, dann muss sich der Vermittler im Zweifel als Rei-
severanstalter in Anspruch nehmen lassen (§ 651a II
BGB).39

Soweit Tonner kürzlich unionsrechtlich argumentiert,
der Begriff der „eigenen Verantwortung“ entstamme der
Rechtsprechung vor der Richtlinie und dürfe demgemäß
heute nur noch richtlinienkonform verwendet werden,
verkennt er den Begriff. Es geht nicht um die eigene Ver-
antwortung, sondern um die Verbindung als „eigene
Leistung“. So kann der Club-Tour Entscheidung des
EuGH nicht entnommen werden, dass es für das gram-
matikalische Erfordernis einer „Verbindung“ auf keine
„Organisationsleistung in eignem Namen“ ankomme.
Auch der BGH bestätigt diese Auffassung40 und sieht mit
Recht keine Veranlassung zu einer Vorlage an den EuGH
wie dies Tonner fordert.41 Der Wortlaut des Art. 2 ist
klar, die Richtlinie geht davon aus, dass neben dem Ver-
anstalter es auch einen Vermittler geben kann und dass
diesen nicht zwangsläufig die Haftung aus dem Reisever-
trag trifft.42

III. Reform des Anwendungsbereichs der
Richtlinie

1. Klarstellung „im Voraus festgelegte Verbindung“
Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einer
neuen Pauschalreise-Richtlinie, wobei die Veröffent-
lichung eines Vorschlages für das Frühjahr 2012 ange-
kündigt ist.43 Wegen der Besonderheit des Einzelfalls der
Club-Tour-Entscheidung ist zur Aufrechterhaltung eines
hohen Schutzniveaus der Begriff der Pauschalreise in
Art. 2. Nr. 1 mit der Reform zu präzisieren. Die „im Vo-
raus festgelegte Verbindung“ muss eindeutig auch solche
Reisen umfassen, welche erst kurz vor Vertragsschluss
nach den Wünschen des Verbrauchers zu einem eigenen
Paket des Veranstalters gebündelt werden. Der Rege-
lungsgehalt der Club-Tour-Entscheidung sollte zum
Schutz des Verbrauchers in den Begriff der Pauschalreise
zur Klarstellung aufgenommen werden, um Versuchen
entgegenzutreten, den Anwendungsbereich der Richtlinie
90/314/EWG auszuhöhlen. Auch Reiseportale im Inter-
net erbringen mit ihrer Technologie eine veranstalterglei-
che Organisationsleistung für touristische Dienstleistun-

gen, wenn sie aus dem Angebot verschiedener Leistungs-
träger und anderer Veranstalter eine Verbindung schaf-
fen.44 Daher darf es einem virtuellen Veranstalter durch
Geschäftsbedingungen nicht möglich sein, einerseits eine
Verbindung aus Hauptreiseleistungen zu schaffen und
dann durch eine Vermittlerklausel die eigene Verantwor-
tung für das Reisepaket auszuhöhlen. Es muss verhindert
werden, dass Beförderung, Unterbringung oder eine an-
dere vergleichbare touristische Dienstleistung, welche
Bestandteil des Pakets sind, zu Fremdleistungen durch
AGB deklariert werden können und dann als bloß ver-
mittelte Fremdleistungen ausgewiesen werden.45 Damit
würde man zulassen, dass ein Anbieter einer Pauschalrei-
se seine Kernhaftung als Veranstalter unterläuft. Hierbei
sollte bei der Reform klargestellt werden, dass auch eine
Kombination von touristischen Dienstleistungen erfasst
wird, welche von einem Reiseunternehmen für einen Ver-
braucher individuell nach seinen Wünschen zusammen-
gestellt wird.

2. Einzelleistungen eines Reiseveranstalters
Entsprechend dem Trend zur Individualisierung der Pau-
schalreise sollten auch Reiseeinzelleistungen aus dem An-
gebot eines Reiseveranstalters vom Anwendungsbereich
der Richtlinie erfasst werden. Damit entfiele auch die
deutsche Besonderheit einer analogen Anwendung des
Reisevertragsrechts auf den Ferienhausvertrag oder Ho-
telvertrag mit einem Reiseveranstalter. Nach der Recht-
sprechung des BGH und der meisten Instanzgerichte46 ist
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§ 651a Rz. 5; Teichmann, JZ 2006, 445 f.
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37 LG Berlin v. 7.7.2004, RRa 2005, 220 (222) – Internet-Portal als
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38 Vgl. Jauernig/Teichmann, § 651a Rz. 6; Staudinger/J. Eckert, § 651a

Rz. 19; BT-Drucks. 8/2343, 7; OLG Frankfurt/M. v. 2.4.1991 – 8 U
240/90, NJW-RR 1991, 1018 (Zeitlich getrennte Buchung); v.
30.6.1994, RRa 1995, 15 (Reisebüro stellt Paket zusammen auf
Wunsch); KG v. 14.3.1991 – 16 U 5725/90, NJW-RR 1991, 1017
(Keine Abstimmung der Teilleistungen); OLG Hamburg v.
19.4.1997 – 13 U 53/95, NJW-RR 1998, 1670 = RRa 1997, 136;
OLG Hamm v. 5.2.1998 – 10 U 183/97, NJW-RR 1998, 1668 (Ka-
nadarundreise). Unrichtig ist OLG Dresden v. 27.11.2002, RRa
2003, 32 (Zusammenstellung von Teilleistungen aus einem einzigen
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nimmt, dass es auf eine im Prospekt im Voraus vorgenommene Bün-
delung ankomme. Richtig LG Frankfurt/M. v. 5.5.2011, RRa 2011,
173.

39 Vgl. Führich, RRa 2002, 194 (197).
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Eckert, RRa 2003, 194 ff.

41 Tonner, RRa 2011, 58 (60).
42 BGH, Rz. 20.
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1995, 2629; OLG Köln v. 15.9.2003 – 16 U 25/03, NJW-RR 2005,
703 (Villa Miami); AG Neuruppin v. 4.9.2007, RRa 2008, 31 (Män-
gelanzeige); LG Köln v. 15.5.2007 – 33 O 447/06 (Fehlender Siche-
rungsschein); AG Düren v. 21.2.2006, RRa 2006, 177 (Außen-
bereich einer Wohnung nicht fertig); AG Wetzlar v. 12.4.2005 – 31
C 342/03, NJW-RR 2005, 1369 (Dänisches Ferienhaus); AG Müns-
ter v. 27.10.2004, RRa 2005, 39 (Hinweispflicht auf Stehhöhe im
Bauernhaus); OLG Karlsruhe v. 13.11.1997, RRa 1998, 110 (Feri-
enhausvermittlung als Veranstalter); v. 3.9.1998, RRa 1999, 221;
LG Hannover v. 30.5.1985 – 3 S 34/85, NJW-RR 1986, 213; LG
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das Reisevertragsrecht analog auf den Ferienhaus- bzw.
Hotelvertrag mit einem Reiseveranstalter anzuwenden,
wenn der Leistungsträger des Objekts nicht offenbart
wird und dem Reisenden das Wohnobjekt als eigene Leis-
tung des Reiseveranstalters erscheint. Ausgehend vom
Leitbild der Pauschalreise, dass ein Reiseveranstalter
nach einem vorher festgelegten und ausgeschriebenen
Programm ein Leistungspaket anbietet, ist es sachge-
recht, diese Ferienimmobilienangebote von Reisever-

anstaltern von der Richtlinie zu erfassen. Entscheidend
muss sein, ob die Bereitstellung eines Ferienhauses oder
der Ferienwohnung als eigene Leistung erfolgt, oder ob
der Anbieter erkennbar nur fremde Leistungen vermittelt
und dabei den Leistungsträger der Ferienwohnung be-
nennt. Typisches Merkmal des Reiseveranstalters ist die
Werbung unter Herausstellung seines Namens, während
der Eigentümer des Ferienhauses als Leistungsträger in
den Hintergrund tritt.47 Die wesentlichen Merkmale ei-
ner Veranstalterreise können damit auch dann vorliegen,
wenn nur eine einzelne Reiseleistung aus dem Angebot
des Veranstalters gebucht wird. Der BGH stellt daher bei
seiner Analogie primär auf den Begriff des Reisever-
anstalters ab und nicht auf das Merkmal einer Verbin-
dung zweier Dienstleistungen.

Wird dagegen eine Unterkunft von einem Vermieter in
eigenem Namen angeboten (z.B. Zimmervermieter, Ho-
tel), liegen nicht die Merkmale einer Pauschalreise vor,
sondern eines Beherbergungsverhältnisses. Das Leitbild
einer Pauschalreise ist damit nicht gegeben, so dass das
gemischte Mietrecht der Beherbergung zur Anwendung
kommt, weil der Eigentümer selbst als Vertragspartner
offenkundig gegenüber dem Mieter auftritt.48 Das OLG
Karlsruhe nimmt daher zu Recht nur eine Vermittlung ei-
ner Miete an, wenn Name und Adresse des Eigentümers
neben dem des Vermittlers in Erscheinung treten.49 Dage-
gen rückt der Eigentümer in den Hintergrund, wenn ein
Reiseveranstalter für seine Ferienhäuser katalogmäßig
wirbt und wie bei Pauschalreisen sein Unternehmen
werblich in den Vordergrund stellt.

Soweit der Verbraucher eine beträchtliche Einzelleistung
wie ein Hotel oder auch einen Flug aus dem Angebot ei-
nes Reiseveranstalters auswählt, ist er genauso schutz-
bedürftig wie ein Verbraucher, der eine Verbindung von
mindestens zwei touristischen Dienstleistungen bucht.
Auch dieser Verbraucher sollte bei einer Insolvenz des
Hotels oder der Fluggesellschaft geschützt werden. Die
neue Pauschalreise-Richtlinie sollte daher nicht nur an
das Vorliegen einer Pauschalreise anknüpfen, sondern
auch auf den Anbieter als Reiseveranstalter abstellen, der
eine touristische Dienstleistung „in eigenem Namen und
auf eigene Rechnung“ anbietet.50
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